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Lärmschutzanlagen an Straßen 150
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Aufgabenstellung:   

Ein Anspruch auf Lärmschutz besteht in der Regel nur bei Überschreitung der in der 16. Verordnung zum Bun-
desimmissionsschutzgesetz festgelegten Grenzwerte. Dies kann der Fall sein beim Neubau einer Straße oder 
einer Verkehrssteigerung durch einen Straßenausbau. Die Stadt Hannover errichtet Lärmschutzwälle bereits seit 
1977 auf freiwilliger Basis an solchen stark befahrenen Straßen, die zu einer Verlärmung erholungsrelevanter 
Gebiete führen. Mögliche Standorte für weitere 13,2 km Lärmschutzwälle sind festgelegt. Um auch die Um-
weltbelange bei der Planung dieser Lärmschutzwälle ausreichend zu berücksichtigen und ein einheitliches Rah-

menkonzept für deren Gestaltung zu erhal-
ten, wurde eine sogenannte Grundsatz-UVP 
in Auftrag gegeben. 

Ziel der Grundsatz-UVP war, Methoden zur 
Erfassung aller für den Lärmschutz entlang 
von Straßen bedeutsamen Umweltgesichts-
punkte zu entwickeln, damit sie ihrer Bedeu-
tung entsprechend berücksichtigt werden. 
Anhand von drei Beispielen wurde die An-
wendung der Methodik exemplarisch dar-
gestellt sowie ein Vergleich der Auswirkun-
gen eines Lärmschutzwalles und einer Lärm-
schutzwand durchgeführt. 

Darüber hinaus sind Minimierungsmaßnah-
men vorgeschlagen und Alternativlösungen 
aufgezeigt worden. Da die von der Stadt 
Hannover vorgesehenen Standorte für Lärm-
schutzwälle zu großen Teilen in Wald-
randbereichen liegen, wurde dieser Prob-
lemfall vertieft untersucht. 


